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Preisauszeichnung — Preisnachweis
Es muß immer wieder festgestellt wer¬

den, daß ein Teil der Geschäftsleute der
vollständigen Preisauszeichnung und der
ordnungsmäßigen Preisnachweispflicht
nicht nachkommen . Die Preisauszeichnung
soll nicht nur den staatlichen Organen der
Preisüberwachung , sondern in erster Linie
dem Käufer eine genaue Kenntnis des ge¬
forderten Preises geben Es wird daher wie¬
derholt auf die Verordnung über die Preis¬
auszeichnung i. d. F . vom 6. 4. 1944 (Reg-
Bl. I , 3. 98) hingewiesen , die folgende Vor¬schriften enthält:
1. Jeder , der als Einzelhändler oder auf

andere Weise im Kleinhandel Waren ver¬
äußert , ist verpflichtet , diese Waren mit
den geforderten Preisen auszuzeichnen-
a) bei Waren , die in Schaufenstern,

Schaukästen , innerhalb oder außer
halb des Ladens auf Verkaufsständen
oder in sonstiger Weise sichtbar aus¬
gestellt werden , durch gut lesbare
Preisschilder,

b) bei allen Waren , die zum alsbaldigen
Verkauf bereit gehalten werden,durch Preisschilder oder Preisvei-
zeichnisse.

2. Metzger , Bäcker und Konditoreien haben
außer der Auszeichnung nach vorstehen¬der Ziff . 1 die Preise für die wesentli¬
chen Waren in Preisverzeichnisse aufzu¬
nehmen , von denen je eines im Schau¬
fenster und im Verkaufsraum leicht
sichtbar anzubringen ist

3. Friseure , Schuhmacher , Wäschereien,
Plättereien und chem. Reinigungsanstal¬ten haben die Preise für ihre wesent¬
lichen Leistungen in Preisverzeichnisse
aufzunehmen , von denen je eines im
Schaufenster und im Verkaufsraum
leicht sichtbar anzubringen ist.

4. Inhaber von Gaststätten und Speisewirt¬schaften haben Preisverzeichnisse für
Speisen und Getränke in hinreichender
Zahl auf den Tischen aufzulegen . In
kleineren Betrieben genügt es, wenn ein
Vorsicht bei aufgefundener Munition!

Zur Vermeidung von Unfällen mit Muni¬
tion und Sprengkörpern wird darauf hin¬
gewiesen , daß diese Gegenstände am
besten an der Fundstelle liegen gelassen
werden und sofort der nächste Landespoli¬
zeiposten benachrichtigt wird .Werden Muni¬
tion und Sprengkörper in gefährlicher
Nähe von Eisenbahnanlagen aufgefunden,so ist die nächste Bahndienststelle zu ver¬
ständigen.

Landratsamt.

Sachschäden , die durch Angehörige der
US-Besatzungsmaeht im franz . besetztenGebiet verursacht wurden

Das Finanzministerium Württemberg-Baden hat dem Finanzministerium Würt-
temberg -Hohenzollern mitgeteilt , daß Schä¬
den, die von Angehörigen der US-Besat-
zungsmacht in der französischen Zone ver¬
ursacht wurden , nach dem Circulaire Nr . 57
des amerikanischen Oberkommandos (Euro¬
pean Command, abgekürzt Eueom ) vom
25. Februar 1949 bei den zuständigen US-
Dienststellen gemeldet werden können . Die
Anschrift der amerikanischen Dienststelle
ist : Claims Office Team 7722,

Wiesbaden,  Wilbelmstr . 22.
Calw , den 15. November 1949

Landratsamt Calw
— Requisitionsabteilung —

Verzeichnis an sichtbarer Stelle ange¬bracht ist . Ferner ist ein Preisverzeich¬
nis neben der Eingangstüre oder in
deren Nähe anzubringen . Je 1 Verzeich¬
nis vom 1. und 15. jeden Monats ist aufdie Dauer von 3 Jahren aufzubewahren.

5. Beherbergungsbetriebe haben an gut
sichtbarer Stelle ein Verzeichnis der
vorhandenen Zimmer mit den Preisen
anzubringen und in den Zimmern selbst
einen Anschlag mit dem für das Zimmer
geltenden Preis.

6. Entsprechendes gilt bei der Vermietung
. von Garagen.
7. Wird für die Benützung von Kleider¬

ablagen ein Entgelt erhoben , so ist an
der Ablage ein Preisverzeichnis aufzu¬
hängen . Schließlich sind die Inhaber von
Leihbüchereien verpflichtet , die gefor¬derten Gebühren m ein Preisverzeichnis
aufzunehmen , das im Laden anzubringenist.
Auf die genaue Beachtung der Verord¬

nung über den Nachweis von Preisen vom
23. 11. 1940 (RGBl . I , S 1331) und des hier¬
zu ergangenen Erlasses vom 20 7 1943
(Mitt .Bl. I , S. 475) betr . Ausdehnung der
Preisnachweispflicht auf den Einzelhandel
und Durchführungsbestimmungen für den
Preisnachweis im Großhandel wird hinge¬wiesen.

Es wird hervorgehoben , daß die Ver¬
pflichtung zur Preisauszeichnung und zur
Führung des Preisnachweises auch für die
aus der staatlichen Preisbildung frei¬
gegebenen Güter und Leistungen besteht.

Zuwiderhandelnde setzen sich auch ohne
vorherige Mahnung einer empfindlichenStrafe aus.

Calw , den 17. November 1949
Landratsamt
— Preisbehörde —

Preise für Wurstwaren
nachstehende Wurstwaren geltenFür

im Kreis Calw felgende
höchstpreise je y  kg:
Kalbsleberwurst
Preßkopf
Mettwurst einfach
Saitenwurst , Bratwurst . Bratwurst

ohne Darm und Oberländer

Kleinhandels-

2.40 DM
2.10 „
2.— „

2.-

Leberkäse (Fleischkäse) 1.80
Schinkenwurst frisch 1.80
Preßwurst 150
Schwartenmagen 1.50
Rotwurst 1.30
Scliwarzwurst und Leberwurst 1.—
Blutwurst —.45

Die Preise der nicht mehr preisgebunde¬
nen Wurstsorten (Bierwurst , Streichleber-
wurst und Mettwurst Braunschweiger Art)
sind so zu kalkulieren , daß sie nicht den
Tatbestand des Preiswucher -* im Sinne des
§ 1 der Verordnung gegen Preistreiberei
vom 24. 9. 1948 ( Amtsblatt des Kreises
Nr . 43 vom 29. 10. 1948) erfüllen.

Die Preisverzeichnisse sind richtig zu
stellen Die Zusammensetzung des Kauf¬
preises ist dem Käufer auf Verlangen be¬
kanntzugeben.

Calw , den 17. November 1949
Landratsamt
— Preisbehörde —

Verkehr mit Nutz- und Schlachtvieh
Nutz - und Schlachtvieh ist nach wie vor

bewirtschaftet . Die Viehbesitzer können
daher über ihre Tiere nicht frei verfügen.
ZurZeit gelten die Anordnungen über denVerkehr mit Nutzvieh vom 13. 10 1948 und
20, 12 1948 (Amtsblatt für den Kreis Calw
Nr . 42 von 1948 und Nr . 1 von 1949) , die
Schlachtviehmarktordnung und die Anord¬
nung über die Beförderung von Vieh vom6 10 1949 (Amtsblatt für den Krei = Calw
vom 21. 10. 1949 Nr. 43). Hiernach ist folgendes zu beachten:

I . Allgemeines
1. Jede Ausfuhr von Vieh aus dem Kreis

Calw ist streng verboten , wenn nicht da¬
zu im Einzelfalle eine Genehmigung des
Kreisernährungsamtes vorliegt.

2. Zum Transport von Rindvieh , Schafen
und Schweinen ist eine Transportgeneh¬
migung notwendig , welche vom Kreiser¬
nährungsamt und für Schlachtvieh vom
Bürgermeisteramt erteilt wird.

3. Jede Veränderung (Zu- und Abgang ) inihrem Viehbestand von Nutz - und
Schlachtvieh müssen die I andwirte durch
Vorlage von Nutzviehscheck oder
Schlußschein belegen können.

II . N u t zv i e h
1. Ochsen, Bullen , Kühe Rinder und Kälber

Einschränkung des Stromverbrauchs
Anordnung des Wirtschaftsministeriums vom 19. 11. 1949

Auf Grund des § 3 der Verordnung über
die vorläufige Regelung der Stromversor¬
gung vom 2(1. 7 1949 wird angeordnet:

1. Für die Abnehmer der Gruppe Indu
strie , die ein Kontingent von einem Fach¬
verband auf Zuweisungsschein ly 48 be¬sitzen . wird ab sofort und bis auf Wider¬
ruf ein Koeffizient von 0,9 eingeführt , d. h.
jeder dieser Abnehmer darf (einschl . des
Monats November ) nur 90% des auf dem
Zuweisungsschein eingesetzten Kontingents
in Anspruch nehmen

Ausgenommen hiervon sind die Betriebe
der Ernährungsindustrie , die nach wie vor
100% des Kontingents in Anspruch nehmenkönnen

2 Die Spitzenlast ist durch Lastverschie¬
bungen in den Betrieben und durch Ver¬
lagerung der Arbeitszeit zu brechen . Diese
Maßnahme ist durch die Gebietslastvertei¬
ler nach Anweisungen des Landeslastver-teilers bei den Betrieben durchzuführen.

3. Die während der tariflichen Nachtzeit

und bei Sonderabnehmern während des
Wochenendes bezogene und von dem Tages¬
verbrauch getrennt gemessene Energie
wird auf das Kontingent nicht angerechnet.
Der Bezug dieser Energiemenge ist nicht
eingeschränkt.

In Vertretung
gez : Mo s t h a f.

Tübingen , 19. Nov. 1949

Amtsblatt der Hohen
Alliierten Kommission in Deutschland

Nr. 3, vom 3. November 1949 (Eingang
beim Landratsamt am 7. November 1949) .
Gesetz Nr. 10 vom 27. Oktober 1949. Aus¬

weisung unerwünschter Personen S. 30.
Entscheidung Nr. 3: Ausweisung uner¬

wünschter Personen , S. 31.
Berichtigungen der deutschen Übersetzun¬

gen in Nr. 1 des „Amtsblatts “, S. 31.



dürfen nur mit Genehmigung des Kreis¬
ernährungsamts (des Bürgermeisteramts,
wenn Verkäufer und Käufer in der glei¬
chen Gemeinde wohnen) gekauft, ver¬
kauft , getauscht oder sonstwie umgesetztwerden.

2. Für jedes umgesetzte Tier, das aus der
Gemeinde ausgefiihrt werden soll, ist
ein Nutzviehscheck notwendig, der beim
Kreisernährungsamt (gegebenenfalls
Bürgermeisteramt ) erhältlich ist. Als
Unterlage hat der Käufer eine Bedarfs¬
bescheinigung. der Verkäufer einen Ver¬
kaufsantrag , je ausgestellt vom Bürger¬
meisteramt des Wohnorts, beizubringen.

3. Grundsätzlich muß jeder Empfänger vonNutzvieh zusätzlich zu seiner Jahresum¬
lage die gleiche Gewichtsmenge anSchlachtvieh abliefern.

III . Schlachtvieh
1. Schlachttiere (Rinder, Kälber, Schafe und

Schweine) dürfen nur abgegeben werden
an verkaufsberechtigte Händler oder
durch Ablieferung auf der Verteiler¬
stelle oder zur Verladung. Jede andere
Abgabe ist verboten. Die Händler haben
ihr aufgekauftes Schlachtvieh sofort dem
Kreisernähruhgsamt anzuzeigen.

2. Über jede Abgabe von Schlachtvieh ist
grundsätzlich ein Schlußschein auszu¬stellen. Schlachtvieh kann nur von den
zugelassenen stidwürttemberg. Händlern
oder gegebenenfalls aufkaufsberechtig¬
ten Metzgern angenommen werden.

3. Schlachtungen können erst vorgenom¬
men werden, wenn ein vom Kreisernäh¬
rungsamt aus veste Iter Schlachtschein
oder bei Notschlachtungen eine tierärzt¬
liche Bestätigung vorliegt.
Zuwiderhandlungen werden nach der

Verbrauchsregelungs - Strafverordnung be¬straft.
Calw, 15. Nov. 1949

Kreisern ährnngsamt

Anordnung des Landesjagdamts
über die Jägerprüfung

vom 2 November 1949
Auf Grund des § 2 Abs. 4 der Verord¬

nung des Landwirlselmftsministeriums über
Jagdscheine und Jagdscheingebühren vom
.30. 9. 1949 (Reg.Bl. S. 419) wird für die
•Tfigerprtifung folgende Prüfungsordnungerlassen:

§ 1
Jedes Kreisjagdamt hat einen Prüfungs¬

ausschuß zur Abnahme der Jügerpriifungeinzusetzen.
§ 2

Der Prüfungsausschuß besteht aus drei
Mitgliedern. Den Vorsitz führt der dem
Kreisjagdamt angehörende staatliche Forst¬
beamte. Beisitzende sind der Vertreter der
Jagdausübungsberechtigten beim Kreis¬
jagdamt und ein weiterer vom Kreistagd-
amt zu bestimmender Vertreter der Jagd-
ausiihungsberechtigten des Kreises, der im
Besitz eines Jahresjagdscheins sein muß.

§ 3
Der Zeitpunkt der Prüfung ist durch das

Kreisjagdamt im Amtsblatt des Kreises aus-zuschreiben.
§ 4

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
hat die Prüfung vorzubereiten und die Prü¬
fungsfächer unter den Mitgliedern des Prü¬
fungsausschusses im Benehmen mit diesenzu verteilen.

§ 5
Die Prüfung ist in dem Kreis abzulegen,

in dem der Antragsteller seinen Wohnsitz
hat oder, falls er keinen Wohnsitz im Land
Württemberg-Hohenzollern hat in dem
Kreis, in dem er die Jagd auszuüben be¬
absichtigt.

§ 6
Das Kreisjagdamt hat die Zulassung zur

Prüfung abzulehnen, wenn die Erteilung

Lebensmittelversorgung
In der Zeit vom 1. bis 31. Dezember 1949 können bezogen werden:

Brot (W = Weißbrot, S = Schwarzbrot)

Alters¬
klasse

Karten¬
kennziffer Bewertung

Normal Verbraucher
TSV Butter
TSV Fleisch
TSV Fleisch u. Butter

Abschnitte
0—1 J. 16 je 200 g W Zw. m—w
1—6 J. 14, 24,' 24C, 34 je 1000g S 12 und 23

500 g S 22
je 201 g W Zw m—q
je 500 g W 13 und 18

über 6 J. 11, 21, 21C, 31 je 1000g S 12, 17, 20, 23, 25, 27, L 306
je 50t g S 22 und 26
je 500 g W 13 und 18

Brotkarte f.Selbstver. 47 je 1000g S 1—10, 12 und 17
350 g S 22

je 1000g W 18, 19, 20Teilschwerarbeiter 61 1000g S 12
500 g S 13

Mittelschwerarbeiter 64 je 1000 g S 12, 15, 18Schwerarbeiter 62 je 1000g S 12, 15, 18, 20
500 g S 13

Schwerstarbeiter 63 je 1000g S ‘ 12, 15, 18, 20, 23, 26, 27
500 g S 13

Werd. u. still. Mütter 70 je 20o g W Mü. 704, 705, 706
Auf die Brotabschnitte 12 und 23 der Altersklasse von 1—6 (Kartenkennziffer 14,

24, 24C. 34) können wahlweise anstelle von 1000 g S-Brot 760 g Weißbrot oder562,5g Mehl Type 1050 bezogen werden.
Auf die Brotabschnitte 23, 25, 27 der Altersklassen über 6 J . (Karteifkennziffer 11,

21, 21C, 31) können wahlweise anstelle von 1000g S-Brot 750 g Weißbrot oder 562,5g
Mehl Type 1050 bezogen werden.

Auf die Zw.-Absrhoitte und Abschnitte Mü der Karten 16, 14, 24, 24 C, 34 und 70
können wahlweise Weißbrot bzw. Dauerbackwaren bezogen werden.

0—1 J.
über 1 J.

16
14, 24. 24C, 34,
11, 21, 21C, 31

Koch mehl Type  812
1500g L 16/306

je 750 g Brotabschnitt 15 und 19

1—6 J . 114, 24. 24C, 34
über 6 J. 111. 21, 21C, 31,Teilschwerarbeiter 61

Mittelschwerarbeiter 64

Schwerarbeiter 62

Schwerstarbeiter 63

Werd. u. still. Mütter 70

Teigwaren
50Ug Brot N 43

je 250 g Brot N 35, N 36
500 g Brot N 51
150 g N 50

je 500 g Brot N 51, N 52
250 g N 57

je 500 g N 51—53
300 g N 54

je 500 g N 51—56
250 g N 57

je 250 g „Nährmittel“
Kindernährmittel

0—1 J. 16 je 500 g
250 g

N 39, N 40, N 43, N 46N 42
1—6 J. 14, 24, 24C, 34 je 500 g N 39, N 40

Fleisch:

Altersklasse Karten¬
kennziffer Bewertung

Normalverbraucher
TSV Brot
TSV Butter
TSV Brot u. Butter

über 1 J. 14,14B, 24. 24B je 125 g 12a, 12b, 13a, 13b, 15a, 16 b,
22 und 23

11,11B. 21, 21B je 500 g 25
Teilschwerarbeiter 61 125 g Fleisch 1
Mittelschweraroeiter 64 je 125 g Fleisch 1 und 2
Schwerarbeiter 62 je 125 g

je 125 g
375 g

Fleisch 1—3 und S 62/323Schwerstarbeiter 63 Fleisch 1—5
S 63/323

Werd. u. still. Mütter 70 je 250 g Fleisch 1—3
Kranken zulagekarte 71 je 250 g 1a—3d

75 je 250 g la —3d
78 je 250 g 1—3

eines Jagdscheines an den Antragsteller
nach § 24 des Jagdgesetzes versagt werden
muß. Es kann die Zulassung verweigern,
wenn die Erteilung des Jagdscheines nach
§ 25 des Jagdgesetze? versagt werden kann.

§ 7
Die Prüfung ist teils im Zimmer, teils imFreien abzunehmen und besteht in der Be¬

antwortung mündlicher und praktisch zu

lösender Aufgaben. Sie umfaßt folgendeGebiete:
1. Waffenkunde und praktische Hand¬

habung der Waffe,
2. Grundzüge der Jagd- und Naturschutz-

fesetzgebung,enntnis des heimischen Wildes und
dessen Jagdarten.

4. Jagdhundehaltung und -führung,
5. Wildverwertung.



Butter

Alters¬
klasse

Karten¬
kennziffer Bewertung

Norm al Verbraucher
TSV Brot

0—1 J. 16 je 125 g 17, 18, 19, 20 28, 29 und 30
1—6 J. 14. 14 B le 125 g 17, 18, 19, 20, 25 und 27
über 6 J. 11, 11 B je 125 g 17 und L 11/307

TSV Fleisch
TSV Brot und Fleisch

über 1 J. 31,34,31B, 34B je 125 g

Ma r g a r i

Sch 5 und L 31/307
bzw. L 34/307

n e
Normalverbraucher
TSV Brot

1—6 J. 14, 14 B 125 g Fett Y

über 6 J. 11, 11 B je 125 g Fett B, C, D, J und K
TSV Fleisch
TSV Brot und Fleisch
Vollselbstversoiger

über 1 J. 31,34,31B, 34 B,
41,44

je 125 g SV 5, SV 6, SV 7

Teilschwerar )eiter 61 50 g Fettabschnitt lt. Aufruf
Mittelschwerarbeiter 64 je 50 g Fettabschnitt lt. Aufruf
Schwerarbeiter 62 je 50 g Fettabschnitt lt. Aufiuf

und S 62/321
Schwerstarbe iter 68 125 g

je 125 g

Sch ma

S 62/322
Fettabschnitt lt. Aufruf
Sst, 63/321 und Sst. 63/322

1z
Normalverbraucher
TSV Brot

über 6 j. 11, 11 B 100 g Fettabselmitt A
Der Rückgabesatz an Selbstversorger betrügt 500 g Butter.

Ungültige Abschnitte
L 306 mit Eindruck „TSV Brot“. L 41/306, Brot E. Die Abschnitte SV 8, Butter 32,

Brot P, G und H der Karte 16, ferner L 16/307, L 14/307, L 21/307. L 24'307, L 41/307
und L 44/307, sowie Butterabschnitt 18 der Lebensmittelkarte 11 und 11B.

Calw, 21, Nov. 1949 Kreisernährungsamt.
§ 8

Über das Ergebnis der Prüfung berichtet
der Prüfungsausschuß unter Vorlage einer
Niederschrift dem Krei&jagüamt. Das Kreis¬
jagdamt entscheidet darüber ob die Prü¬
fung bestanden ist. Die Prüfung gilt als
bestanden, wenn der Prüfling in keinem
der 5 Fächer ungenügende Kenntnisse hat.
Wird die Prüfung nicht bestanden, so kann
sie frühestens nach einem halben Jahr wie¬
derholt werden.

§ 9
Das Kreisjagdamt stellt über die bestan¬

dene Prüfung dem Antragsteller ein Prü¬
fungszeugnis nach dem Muster der Anlage
aus.

Tübingen, den 2. Novellier 1949
Der Vorsitzende:

gez Dr Sc h e f o 1d.
Personen, die die Jägerorüfung ablegen

wollen, können sich ab sofort beim Land¬
ratsamt — Kreisjagdamt — anmelden Dir
erste Prüfung wird voraussichtlich in der
ersten Hälfte des Monats Januar 1950 statt¬
finden. damit die Prüflinge genügend Zeit
zur Vorbereitung vor sich haben

L a n d r a t s a mt.

Anlage
(Muster für das Prüfungszeugnis)

Z e u g n i 9
Der . aus . . . Kreis.

eb. am . hat sich gemäß § 23 des
agdgesetzes für Württemberg - Hohenzol-

lern der erforderlichen jagdlichen Prüfung
vor Erteilung des 1. Jagdscheins am . .
unterzogen.

Auf Grund des Prüfungsergebnisses wird
ihm die Berechtigung erteilt , einen Jagd¬
schein zu lösen.

Kreisjagdamt.
Der Vorsitzende:

. „ den .
(Stempel)

Such-Anzeige
Gesucht werden vom französischen Such¬

dienst:
1. Bersk  a, Jerzy , Pole, geb. 27. 11. 1918

in Swierkliniec/Polen,
2. Herba,  Rozalia , Polin, geb. 10. 5. 1920

in Maziarnia, Kaminoecka,
Herba,  Stanislaw , Pole, geb. 25. 1. 1925
in Maziarnia, Kaminoecka,

3. Kandziora.  Witold , Pole, geb. 18. 5.
1908 in Rogow/Polen

4. K o 1o m y j s k i, Jan , Pole. geb. 20. 5.
1920, gehörte der Aufstands-Armee in
P#len an. unter dem Decknamen „Ossor-
za“ im Regiment „Parsol“. Er ist seit
dem Aufstand in Warschau 1944 vermißt
und man nimmt an, daß er als Kriegs¬
gefangener nach Deutschland kam.

5. Rolomyjski,  Stanislaw , Pole geb
3. 12. 1917, Student an der Technischen
Hochschule in Warschau Gehörte der
polnischen Aufstands-Armee unter dem
Decknamen „Szymon“ im Regiment
„Baszta“ an. Er ist seit dem Aufstand in
Warschau 1944 vermißt und man nimmt

an, daß er als Kriegsgefangener nachDeutschland kam.
6. Skudlarek  Marian . Er soll seine

Landsmännin Mycek,  Maria , geheiratet
haben, die sich 1944 in Deckenpfronn
(Calw) befand. Sie soll diese Ortschaft
verlassen haben, um nach Calw zu gehen.
Seither fehlt jede Spur
Wer Auskunft über vorstehende Perso¬

nen geben kann, wolle dies umgehend dem
Landratsamt mitteilen

Zusatz für die Bürgermeisterämter:
Die Bürgermeisterämter werden ersucht,

in der Einwohnerkartei bzw. -liste festzu¬
stellen, ob die gesuchten Personen dort
polizeilich gemeldet sind oder waren. Bei
Erfolg ist dies umgehend dem Landratsamt
zu melden. Landratsamt

Hcranaepber : Kreisvprhand Calw.
Verwaltung : Calw Radstrafte 24

Druck : A. Oelsrhl &ger ’scbe Buchdruckerei Calw.

Gewerbsmäßige Personenbeförderung
mit Personenkraftwagen

Da9 Innenministerium, Abteilung XII von
Württemberg-Hohenzollern, gibt folgenden
Hinweis:

Es wird immer wieder festgestellt , daß
Personenkraftwagen zu Mietfahrten benutzt
werden, die hierzu nicht zugelassen sind.

Daher wird in Erinnerung gebracht:
Nach § 2 des Gesetzes über die Beförde¬

rung von Personen zu Lande vom 4.12.1934
RGBl. I S. 1217) in der Fassung des Ge¬
setzes vom 6. 12. 1937 (RGBl. I S. 1319) be¬
darf u. a. einer Genehmigung, wer ge¬
werbsmäßig Personen mit Landfahrzeugen
befördern will.

Der Runderlaß des Reichsverkehrsmini¬
sters vom 7. 11. 1936 (RVB1. S. 353) be¬
stimmt ergänzend:

„Jede gewerbsmäßige Beförderung von
Personen ist genehmigungspflichtig. Ge¬
werbsmäßig ist jede aut eine gewisse
Dauer berechnete und auf Erzielung wirt¬
schaftlicher Vorteile gerichtete Tätigkeit.
Dabei ist es unerheblich, ob die wirtschaft¬
lichen Vorteile unmittelbar oder nur mit¬
telbar erzielt werden.“

Da nur Personenkraftwagen, die die Vor¬
aussetzungen nach der Verordnung über
den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im
Personenverkehr (Bokraft) vom 13. 2. 1939
(RGBl. I S. 231) erfüllen und die ihrem
Verwendungszweckentsprechend versichert
sind, zur gewerbsmäßigen Personenbeför¬
derung zugelassen werden, bieten auch nur
diese den Benutzern Sicherheit und Schutz.
Für Schäden, die durch die Benutzung nicht
genehmigter Mietwagen entstehen, kommen
die Versicherungsgesellschaften nicht auf
und außerdem werden die Zuwiderhandeln¬
den noch bestraft.

§ 40 Personenbeförderungsgesetz be¬
stimmt:

Wer vorsätzlich oder fahrlässig einen
Verkehr mit Landfahrzeugen ohne die er¬
forderliche Genehmigung betreibt, wird
mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu
3 Monaten bestraft . Neben der Strafe kann
auf Einziehung der benützten Fahrzeuge
erkannt werden.

Rotes Kreuz Württemberg-HohenzollernKreisverein Calw
Paketsendungen in zwei besondere Lager!

Für das Lager C 38 in Jachimow, Tschecho¬
slowakei, werden lt . Mitteilung der tschech.
Postverwaltung Pakete gebührenfrei be¬
fördert. — Lebensmittelpakete bis zu 5 kg
werden an Kgf. im Lager Vrsae, Jugosla-
vien, ausgehändigt. Eiweißhaltige Lebens¬
mittel, auch Medikamente wie Herzmittel
und Brompräparate . Vitamine, Antineural-
gika, Mittel gegen Furunkulose , Verbands¬
zeug usw. sind dringend notwendig. Keine
Briefe beilegen! Bei beiden Lagern auf der
Adresse beifügen. Gebührenfrei!

Pakete in russ. Gef.-Lager. Die in Presse
und Rundfunk bekanntgegebene Paketak¬
tion ging von der amerik. Zone aus. Der
Rot-Kreuz-Kreisverein Calw will dafür den
Heimkehrenden eiDe kleine Freude
bereiten. Spenden werden weiter entgegen¬
genommen, für die bisherigen herzlicher
Dank gesagt.

Gesucht wird Rot-Kreuz-Schwester Luise
aus dem Kreis Calw, welche im November
1944 im Luftwaffen-Lazarett 14/XI in Ba¬
den-Baden im Einsatz war. Zwecks Auf¬
klärung eines Sterbefalls wird die Schwe¬
ster oder deren Angehörige gebeten, sich
bei der Rot-Kreuz-Geschäftsstelle zu mel¬
den.

Wo wohnen im Kreis Calw: die Angehö¬
rigen des Uffz. Schwämmle, der ca. 28—30
Jahre alt, 1.75 m groß, breite Figur , holz¬
verarbeitender Beruf, guter Sänger, die
Eltern sollen ein Haue und Sägewerk ge¬
habt haben. — Oskar Schütz ehemals bei
FPNr. 27 108D, soll im Nagolder Bezirk
wohnen. — Die Angehörigen von Hans
Laun, geb. 29 9. 14 in Karlsruhe/Baden. —
Frau oder Fräulein Auguste Mnhlke soll
im Kreis Calw wohnen oder gewohnt haben.

Rot-Kreuz-Kreis-Geschäftsstelle Calw
Landratsamt, Tel. 244/345.



Bekanntmachung über die Offenlegung des
Liegenscbaftskatasters

Das aus Anlaß der Übernahme der Bo¬
denschätzungsergebnisse aufgestellte neueLiegenschaftskataster der Gemeinden BadTeinach und Zavelstein wird in der Zeitvom 1. Dezember 1949 bis 31. Dezember1949 in den Diensträumen des Kataster¬
amts Calw, Stuttgarter Straße 19 währendder Dienststunden offengelegt Offengelegtwerden die Schätzungskalten und die Ka-
taaterbücher. Die in das neue Liegen¬schaftskataster übernommenen Angabenwerden außer dieser Offenlegung denGrund- und Gebiiudeeigentümern nicht be¬sonders mitgeteilt

Gegen die in das Liegenschaftskatasterübernommenen Angaben steht den Grund-und Gebäudeeigentümern (Erbbauberech¬tigten, Erbpächtern) die Beschwerde zu.Die Beschwerde kann in der Zeit bis zumAblauf des 14. Januar 1950 beim Kataster¬
amt entweder schriftlich eingereicht oderzur Niederschrift erklärt werden Bei völli¬ger Zurückweisung der Beschwerde fallendie durch örtliche Untei suchungen entstan¬denen Kosten dem Beschwerdeführer zurLast.

Mit Ablauf der Offenlegungsfrist trittdas Liegenschaftskataster an die Stelle desbisherigen Grundsteuerkatasters und an dieStelle des bisherigen amtlichen Verzeich¬nisses der Grundstücke im Sinne des § 2Abs. 2 der Grundbuchordnung.
Calw, 22. Nov. 1949 Katasteramt.

Feldbereinigung II Loffenau
Die mit Erlaß an das Oberamt Neuen¬

bürg vom 25. 3 1931 Nr F 2043 erteilte
Genehmigung zur Durchführung der Feld¬bereinigung II Abt.B Loffenau wird hiermitgern. Art.17 Abs.2 in her Fassung des Vier¬ten Änderungsgesetzes zum Feldbereini¬
gungsgesetz vom 26. 1. 1934— Reg.Bl 1934S.28 — zurückgezogen, weil mit der Durch¬führung nicht begonnen worden ist undweil die mit einer Feldbereinigung heutevor allem anzustrebende Grundstückszu-

Mitteihmgen für die
Genossenschaft nnd Landfrau

Von der Erkenntnis ausgehend, daß dieländliche Hauswirtschaft ein wichtiger Teilder Betriebswirtschaft ist und eine Arbeits¬
erleichterung der überlasteten und geplag¬ten Bäuerin nur dadurch erreicht wird, daßdas Reich der Bäuerin genau so wie dasdes Bauers technisiert wird, hat die Würt-
tembergische landwirtschaftliche Zeutral-genossenschaft sich zur Aufgabe gestellt,an diesem Problem, mit dem 9ich seit Jah¬ren verschiedene Stellen beschäftigen, tat¬kräftig mitzuarbeiten.Überraschend schnellhat sich die Technik in der Landwirtschaft
durchgesetzt, dagegen konnte die ländlicheHauswirtschaft nicht Schritt halten. Die
„Ländliche Hauswirtschaft“ der Württem-
bergischen landwirtschaftlichen Zentral¬genossenschaft versucht nun, hier bahnbre¬chend zu wirken und hat al9 verlängerterArm der -Wirtschaftsberatung verschiedeneGebiete in Angriff genommen.

Neben der Versorgung des bäuerlichenHaushaltes mit neuzeitlichen, arbeitsparen¬den und preiswerten Maschinen und Gerätenfür das Haus, die Waschküche, den Vieh¬stall , den Geflügelhof und den Garten, wiesie in anderen Ländern z B der Schweiz
schon längst üblich ist, kommt die größteBedeutung wohl der Erweiterung der ge¬
nossenschaftlichen oder gemeinschaftlichenAnlagen wie Waschküchen und Backstubenzu. Es wird da an das Genossen¬
schaftshaus der Zukunft  gedacht,in dem eine moderne Gemeinichaftswasch-
anlage mit Heißmangel, eine neuzeitlicheBackstube mit Teigknetmaschine, eine Ein¬machküche mit kleiner Süßmosterei und
Dörrapparat , Bad. Sackflickmaschine, Rei¬
sighackmaschine u. a m. untergebrachtsind. Es weiß heute jeder, daß die Land¬wirtschaft keinen Glanzzeiten entgegen-

Stadtgemeinde Neuenbürg
Das Landratsamt Calw hat mit Erlaßvom 3. 11. 49 — Nr. II d — 3005,2— den

Ortsbauplan für das Gewand „Junker¬äcker“ der Markung Neuenbürg vom 20. 1.38/20. 10. 49 genehmigt
Neuenbürg, den 17. November 1949

Bürgermeisteramt
Erlenmaier.

Gemeinde Aithengstett
Graben - Ausschlag

Die an den Typhusgraben angrenzendenWiesenbesitzer von der SimmozheimerStraße bi9 ins Tal haben innerhalb 4 Wo¬
chen den Graben auszuschlagen.

Althengstett, den 16. November 1949
Bürgermeisteramt.

sammenlegung wegen der geringen Aus¬dehnung der Abt. B nicht verwirklicht wer¬den kann. Ein entsprechender Beschluß der
Vollzugskommissionliegt vor. Der Einstel¬lungsbeschluß ist 2 Wochen lang zur Ein¬sicht für die Beteiligten auf dem Rathausin Loffenau aufgelegt.

Landratsamt.
Lohnsteuerfreiheit

von Weihnachtszuwendungen
Weihnachtszuwendungen (Neujahrszu¬wendungen), die in der Zeit vom 15. No¬vember 1949 bis 15. Januar 1950 gezahltwerden, sind nach einer Mitteilung des Fi¬

nanzministeriums WÜrttemberg-Hohenzol-lern von der Lohnsteuer befreit, soweitsie im einzelnen Fall 200 DM nicht über¬
steigen. Übersteigen 9ie 200 DM, so ist nurder übersteigende Betrag lohnsteuerpflich¬tig. Die Lohnsteuer ist nach den für ein¬malige Bezüge geltenden Grundsätzen zuberechnen. Für die Berechnung der Woh¬
nungsbauabgabe der Arbeitnehmer ist dersteuerpflichtige Teil der Weihnachtszuwen¬dung in voller Höhe dem laufenden Ar¬beitslohn des Erhebungszeitraumes zuzu¬rechnen, in dem die Weihnachtszuwendunggezahlt wird

Landwirtschaft
geht, und es wird so sein, daß unsere vie¬len Kleinbetriebe in Württemberg wohl denWunsch haben, ihren Betrieb zu technisie¬ren und dadurch der Bäuerin die Arbeit zu
erleichtern, aber die Kaufkraft wird nurin seltenen Fällen dazu ausreichen, Maschi¬nen im Wert von über 200 DM anzuschaf¬fen In diesen Fällen bietet dann die Ge¬
nossenschaftsanlage dieselbe Hilfe, ja oftnoch mehr als die eigene Maschine.

Auch auf wärmewirtschaftlichem Gebietund dem der Versorgung mit ländlichenund zweckmäßigen Webwaren sowie derweiteren Pflege der Dorf- und Kreisweb¬stuben ist manches in Angriff genommen.
Gute Preise für Zuchtvieh

Herrenberg.  Bei der am Freitag ab¬gehaltenen Zuchtviehabsatzveran9taltungwurden überraschend gute Umsätze erzielt.Insgesamt wurden 84 Bullen und 22 weib¬liche Tiere vor allem aus den Kreisen Reut¬
lingen, Tübingen, Horb, Böblingen undLeonberg aufgetrieben Die Hochwertig¬keit des württembergischen Fleckviehswurde dadurch gekennzeichnet, daß sichunter den mehr als 1000 Kauflustigen auchZüchter aus Hessen befanden, die drei hoch¬wertige Bullen ersteigerten . Den Höchst¬preis erzielten zwei Spitzentiere aus einerKuhfamilie, die beide über 4000 DM er¬reichten. Eines davon erwarb der Farren-
haltungsverein Liebelsberg-Oberhaugstettam 4500 DM.

Der billigste Bulle der ZuchtwertklasseII kostete 1360 DM, die Bullen der Zucht¬wertklasse III erreichten Preise zwischen
1800 DM und 750 DM Auch die Nachfragenach weiblichen Zuchttieren war verstärkt.Zwei liiere der Weüklasse I erreichtenim Durchschnitt 1540 DM acht Tiere derWertklasse II 1257 DM und 11 Tiere derWertklasse III 1112 DM

/ - \
Die Aufgabe de»

Kr eisamt »bl ati»
Die als Anordnungen im Amtsblau

veröffentlichten Mitteilungen haben fürdie Bevölkerung wie für die Behörden
bindende Wirkung Sie sind öffentliche
Bekanntmachungen , von denen jeder¬
mann in seinem eigenen InteresseKenntnis nehmen sollte. Außerdem
verfolgen die Veröffentlichungen den
Zweck, die Bevölkerung über einzelne
wichtige Vorgänge aufzuklären oder
auf Maßnahmen allgemeiner Natur vor¬zubereiten.

Das Amtsblatt ist das alleinig  *
amtliche Verkündungsorgan des Krei¬ses. Einen Ersatz für das Amtsblatt
gibt es nicht Es liegt aus diesen Grün
den im Interesse jedes Kreiszugehört
gen. das Amtsblatt regelmäßig zu beziehen und aufmerksam zu lesen

Neubestellungen nehmen in jeder Ge¬
meinde die Austräger oder das Postamt an.

V_ 1« _ /
Amtsgericht Calw

Der Antrag des am 29. Janauar 1922 inKapfenhardt geborenen und dort wohnhaf¬ten Kaufmanns Karl Erhardt,  jun , aufEröffnung des Vergleichsverfahrens zur
Abwendung des Konkurses wird abgelehnt.Zugleich wird gemäß § 19, 102 der Ver¬gleichsordnung heute, am 21. November1949, 15.30 Uhr, das Anschlußkonkursver¬
fahren Uber das Vermögen de9 Antrag¬stellers eröffnet.

Der Helfer in Steuersachen Rudolf Hof¬mann, Calw, Inselstraße 1. wird zum Kon¬kursverwalter ernannt.
Offener Arrest mit Anzeigepflicht bis 21.Dezember 1949.
Anmeldefrist bis 21 Dezember 1949. Er¬

ste Gläubigerversammlung und Prüfungs¬termin am 13 Januar 1950, vorm. 9 Uhr,vor dem Unterzeichneten Gericht, Sitzungs¬saal.
Calw, 21. Nov. 1949

Kulturwerk Calw
Montag, 28 November, Frau Dr. Klaiber,Ludwigsburg, „Die Frau in der Mitver¬antwortung für die deutsche Zukunft“.

Evangelische Gottesdienste in Calw
Adventsfest, 27. Nov. 1949 (Opfer f. dasGustav-Adolf-Werk). Keine Christenlehre.9.30 Uhr Hauptgottesdienst in der Kirche(Geprägs). 10.00 Uhr Gottesdienst imKrankenhaus (Weymann) . 10.45 Uhr Kin¬dergottesdienst in Kirche und Vereinshaus.

17 00 Uhr Liturgische Abendmahlsfeier inder Kirche (Weymann)
Mittwoch, 30. Nov.: 8.00 Uhr Schülergot¬tesdienst im Vereinshaus 8.45 Uhr Bet¬

stunde. 20.00 Uhr Ausspracheabend desMännerkreises mit Dr. habil. Schneider-
Bad Boll über „Naturwissenschaft u. christ¬licher Glaube“ im Vereinshaus

Donnerstag, 1. Dezbr.: 20.00 Uhr Bibel¬stunde.

Evang. Gottesdienste in Neuenbürg
Samstag 26. Nov., 20 Uhr, Liturg . Wo¬chenschlußandacht Stadtkirche (Seifert).1. Advent, 27. Nov 1949 8.30 Uhr Chri¬

stenlehre Söhne. 9.30 Uhr FestgottesdienstStadtkirche (Seifert) . 10.30 Uhr Jugend¬gottesdienst. 11 Uhr Festgottesdienst Wald-rennach anschl. Feier des Heiligen Mahlesmit Beichte (Seifert) 19 30 Uhr Feier desHeiligen Mahles mit Beichte. Stadtkirche(Seifert).
Mittwoch, 30. Nov., 8 Uhr Frühandacht(Seifert ).
Donnerstag, 1. Dez., 20 Uhr Bibelstunde'Neuenbürg. 21 Uhr Vorbereitung.
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